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Seit dem 1. Januar 2016 müssen sämtliche privatrechtlichen Stiftungen im Handelsregister eingetragen werden, 
damit sie Rechtspersönlichkeit erlangen. 
 
Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen, welche bereits vor dem 1. Januar 2016 bestanden haben, 
müssen sich bis spätestens 1. Januar 2021 im Handelsregister eintragen lassen. Die Pflicht zur Anmeldung 
obliegt dem Stiftungsrat. Im Falle einer Nichteintragung droht ein Verfahren zur Eintragung von Amtes wegen 
und eventuell strafrechtliche Sanktionen. 
 
Die für die Eintragung ins Handelsregister notwendigen Belege sind in Art. 94 sowie Art. 181a 
Handelsregisterverordnung aufgeführt (Handelsregisterverordnung). Weiterführende Informationen finden Sie 
zudem in der Praxismitteilung EHRA 3/15 vom 23. Dezember 2015 (Praxismitteilung EHRA 3/15). 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/686/de
https://ehra.fenceit.ch/wp-content/uploads/sites/54/praxismitteilung/de/Praxismitteilung_EHRA_3_15_.pdf

